
 

AK Weinbau; Stand 18. Juli 2023/ Leo 

Die Entscheidung, eine Weinbaufläche aufzugeben, wurde getroffen. Was ist nun mit 

der bestehenden Fläche zu tun, wenn Pacht oder Verkauf nicht möglich/ gewollt ist. 

 

 

KuLaP möglich 

z.B. mehrjährige Blühfläche 

Ansprechpartner:                                               

LWG 
 

Pflege über Landschaftspflegeverband möglich 

Ansprechpartner:                                               

Untere Naturschutzbehörde   

Biodiversitätsberatung 

 

auf andere Fläche des Betriebs*;                       

Antrag bis 31.7. vor Ablauf des PR  

 

ordentliche 

Rodung 

 

LWG melden 

 

Pflanzrecht (PR) 3 Jahre gültig 

ab Rodungsdatum  

 

Landwirtschaftliche 

Fläche 

 

Formularantrag LWG  

Fläche wird aus der Weinbaukartei gelöscht 

Keine „unbestockte Rebfläche“ mehr 

Anderweitige Nutzung möglich 

 

 

 

Dauergrünland/ extensive 

Bewirtschaftung 

 

Ökoregelungen 4% der 

Fläche bei Betrieben > 3ha 

 

z.B. Vertragsnaturschutzprogramm 

wie Streuobstwiese 

 

Pflanzrecht 

verzichten 

 

Pflanzrecht-

übertragung 

* Zu „Weitergabe von Pflanzrechten außerhalb des Betriebs“ s. Informationen der LWG: Link -> 

„Verfügungsbefugnis über Wiederbepflanzungsrechte für Weinreben“ 

https://www.lwg.bayern.de/weinbau/weinrecht/index.php

